
Amtsblatt der Stadt Aalen Mittwoch I 20. Mai 2009 I Ausgabe Nr. 21 | 

Informationsserie Nr. 3:_ 

Wer wählt den 
Gemeinderat? 
Der Gemeinderat wird von allen 
wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde gewählt. 
Wahlberechtigt ist, wer 

•Deutscher im Sinne von Art. 116 
des Grundgesetzes ist oder 

•die Staatsangehörigkeit eines Mit¬ 
gliedstaates der Europäischen Uni¬ 
on besitzt 

•am Wahltag mindestens 18 Jahre alt 
ist und 

•seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde wohnt. 

Alle Wahlberechtigten sind im Wäh¬ 
lerverzeichnis registriert, das in jedem 
Wahlbezirk geführt wird. Rechtzeitig 
vor der Wahl wird den Wahlberech¬ 
tigten die Wahlbenachrichtigungs¬ 
karte zugeschickt. Darauf ersichtlich 
ist der Wahltermin sowie die Adresse 
und die Öffnungszeiten des Wahl¬ 
lokals. Mit dieser Mitteilung kann 
auch die Briefwahl beantragt werden. 
Darüber haben wir in Nummer 2 der 
Serie berichtet. 

Wie viele Stimmen hat 
jeder Wähler und jede 
Wählerin? 

ln Aalen hat jeder Wähler und jede 
Wählerin 40 Stimmen. Da unechte 
Teilortswahl stattfindet, sind die Be¬ 
werberinnen und Bewerber getrennt 
nach Wohnbezirken aufgefuhrt. 

Zu wählen sind 40 Mitglieder des Ge¬ 
meinderats und zwar 

15 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Aalen 

2 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Dewangen 

2 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Ebnat 

2 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Fachsenfeld 

2 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Hofen 

3 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Unterkochen 

5 Vertreter/Vertreterinnen für den 

Wohnbezirk Unterrombach 

2 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Waldhausen 

7 Vertreter/Vertreterinnen für den 
Wohnbezirk Wasseralfingen 

Jeder Wahlberechtigte hat somit 40 
Stimmen. 

Was bedeutet unechte 
Teilortswahl? 

In Gemeinden mit räumlich ge¬ 
trennten Ortsteilen können durch die 
Hauptsatzung sogenannte Wohnbe¬ 
zirke mit der Bestimmung gebildet 
werden, dass die Sitze nach einem 
bestimmten Zahlenverhältnis mit 
Vertretern der Verschiedenen Wohn¬ 
bezirke zu besetzen sind. 

Mit der unechten Teilortswahl wird 
gewährleistet, dass die Ortsteile im 
Gemeinderat vertreten sind. 

ln der Informationsserie 4 befassen 
wir uns in der nächsten Woche mit 
der Frage: Was bedeutet panaschieren 
und kumulieren? 

Europa- und Kommunalwahlen 2009: 

Aufforderung an Jungwähler 

Eine pfiffige Serie von Postkarten hat die Landeszentrale für politische Bildung zu den 
Europa- und Kommunalwahlen herausgebracht. „Sei dabei! Setz ein Zeichen!“ so die 
Aufforderung an die Jungwähler, am 7. Juni zur Wahl zu gehen. Mit den Postkarten 
können sie auch Freunde und Bekannte an die Wahlen erinnern und für eine hohe Wahl¬ 
beteiligung werben. Die Karten liegen in den Jugendeinrichtungen der Stadt Aalen und 
im Rathaus aus. 

ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG _ | 
Am Mittwoch, 20. Mai 2009,14.30 Uhr findet im großen Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung mit 
folgender Tagesordnung statt: 

Aus Gegenständen und ihrer 
Geschichte'wird eine Ausstellung Tagesordnung 

/Bebauungsplan für den Teilort Aalen- • 
Röthardt in den Planbereichen 76-01, 
76-02, 76-03 , 76-04 und 76-05, Plan 
Nr. 76-01 vom 21.04.2009 und Satz¬ 
ung über örtliche Bauvorschriften für 
das Bebauungsplangebiet, Plan Nr. 
76-01- Prüfung der abgegebenen 
Stellungnahmen gern. § 3 (2) BauGB- 
2. Auslegungsbeschluss § 3 (2) BauGB 
bzw. § 4 (2) BauGB 

TStadtentwicklung östlich des Bahnhofs 
im Bereich des ehemaligen Baustahl¬ 

geländes und des Gaskessels nach Ab¬ 
schluss der Potentialanalyse 

3.Innovationszentrum Ostwürttemberg 
Das EU-LEuchtturmprojekt -EULE- 
im Rahmen einer Nachhaltigen, Inte¬ 
grierten, Kommunalen Entwicklungs¬ 
strategie -NIKE- 

4. Standort für den historischen Brunnen 
in Unterkochen 

5. Bestätigung der Wahl des Abteilungs¬ 
kommandanten und der stellvertre¬ 
tenden Kommandanten der Freiwilli¬ 
gen Feuerwehr Aalen, Abteilung Eb- 
nat-Waldhausen 

6. Allgemeinverfügung über die Laden- 
. Öffnungszeiten in Aalen hinsichtlich 
der Durchführung des verkaufsoffenen 
Sonntags am 28. Juni 2009 anlässlich 
der „Wasseralfinger Festtage“. 

7. Erweiterung des Aufwind-Kinderzen¬ 
trums 

8. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster 
Beschlüsse gern. § 35 Abs. 1 GemO 

9. Sonstige Bekanntgaben und Anfragen 

gez. 
Gerlach 
Oberbürgermeister 

Bürgeramt der Stadt 1 
Aalen geschlossen 

Wegen Fortbildung ist das Bürgeramt 
Aalen am Dienstag, 26. Mai 2009 ab 
12 Uhr geschlossen. Ab Mittwoch, 
27. Mai 2009 stehen die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen wieder zu den 
üblichen Öffnungszeiten zur Verfü¬ 
gung. 

Stadtführung am 
Samstagnachmittag 

Die nächste allgemeine Stadtführung des 
Touristik-Service Aalen findet am Sams¬ 
tag, 23. Mai 2009 statt. Monika Kreuzer 
führt durch die historische Innenstadt. 
Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Brunnen 
vor dem neuen Rathaus, Marktplatz 30. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 

BEGEGNUNGSSTÄTTE | 

Mittwoch, 27. Mai 2009 | 15 Uhr 
Vortrag: Eine Reise in den Urwald 
- Erfüllung eines Kindheitstraumes. 
Referentin: Rose Kurz. 

THEATER DER STADT AALEN | 

Mittwoch, 20. Mai 2009 | 20 Uhr | 
Wi.Z - „Woyzeck“ von Georg Büchner 

Donnerstag, 21. Mai 2009 | 20 Uhr | 
Wi.Z - „Ciao Bella“ - Liederabend 

Freitag, 22. Mai 2009 | 20 Uhr | Wi.Z 
„Woyzeck“ von Georg Büchner 

Samstag, 23. Mai 2009 | 20 Uhr | Altes 
Rathaus - „Die Rattenfalle“ von Philipp 
Löhle 

Sonntag, 24. Mai 2009 | 20 Uhr | Wi.Z 
„Woyzeck“ von Georg Büchner 

Aalen I Die nächste Ausstellung im Haus 
der Stadtgeschichte Aalen wird eine ganz 
besondere sein. Noch weiß niemand ge¬ 
nau, was ab Herbst 2009 zu sehen, zu 
hören und zu erleben sein wird. Denn die 
Ausstellung unter dem Titel „Ganz privat 
in aller Öffentlichkeit“ lebt vom Mitma¬ 
chen. 

Aufruf an Aalener Bevölkerung 

„Bringen Sie uns einen Gegenstand, der 
Ihnen etwas bedeutet und erzählen Sie 
uns die Geschichte dazu.“ Der Aufruf von 
Stadtarchivar Dr. Roland Schurig richtet 
sich an die gesamte Aalener Bevölkerung. 
„Es wäre schön, wenn wir eine gesamt¬ 
städtische Ausstellung mit Exponaten aus 
allen Stadtbezirken zusammen bekämen. 
Das Stück muss weder alt noch wertvoll 
sein, wichtig ist die Geschichte dahinter“ 
erklärt Museumspädagogin Natascha 
Euteneier und zeigt einige Beispiele: ein 
Petticoat aus den 50er Jahren, eine Kaffee¬ 
mühle, die Flasche einer nicht mehr exis¬ 
tierenden Aalener Brauerei sowie eine 
Zigarrenschachtel aus dem ehemaligen 
Aalener Hotel Olga. 

Persönliche Dinge mit 

besonderer Erinnerung 

Es können aber auch ganz persönliche 
Dinge sein, die mit besonderen Erinne¬ 
rungen verbunden sind oder einen be¬ 
stimmten Lebensabschnitt markieren: 

Ausflug zum 
Schloss Harburg 

Für die Ausflugsfahrt des Bezirksamts 
Wasseralfingen am Mittwoch, 27. Mai 
2009 zum Schloss Harburg (einstündige 
Führung) mit anschließender Stadtbe¬ 
sichtigung von Donauwörth gibt es noch 
Karten zum Preis von 15 Euro (Busfahrt 
und alle Eintritte). Diese können bei der 
Buchhandlung Henne in Wasseralfingen 
bzw. beim Bezirksamt Wasseralfingen 
(Zimmer 10) gekauft werden. Die Ab¬ 
fahrt ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle 
Stefansplatz, die Rückkehr gegen 20.30 
Uhr. 

Weitere Informationen unter Telefon: 
07361 979111 (Isolde Garzorz), Bezirk¬ 
samt Wasseralfingen. 

$ 

Stadtarchivar Dr. Roland’ Schurig und 
Museumspädagogin Natascha Eute¬ 
neier sichten erste Exponate für die 
Ausstellung 

das Lieblingsstück aus der Wohnzimmer¬ 
vitrine, ein abgewetzter Teddybär, eine 
Postkarte aus der Heimat oder die ab¬ 
getanzten Schuhe des ersten Abschluss¬ 
balls. Durch die Verknüpfung der Aus- 
stellungsobjekte mit der Stadtgeschichte 
oder den ’ persönlichen Memoiren soll 
das Interesse der Bevölkerung für die 
Stadtgeschichte geweckt und manche 
Erinnerung wieder aufgefrischt werden. 

Abgegeben werden können die Leihga¬ 
ben bis Ende Juli im Archiv des Aalener 
Rathauses, Zimmer 21. Wer den Gegen¬ 
stand nicht entbehren möchte, kann die¬ 
sen vom Stadtarchiv fotografieren lassen. 
Für Fragen steht das Stadtarchiv unter Te¬ 
lefon 07361 521021 oder per E-Mail an 
museen@aalen.de zur Verfügung. 
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Das “Schottische Bad” ist ein reinigendes, desinfizierendes 
Meersalz-Peeling mit bretonischem Mineralsalz. 

Die Joghurt-Erdbeer-Creme enthält wertvolle Proteine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente und Eiweiß, die der Haut 

Feuchtigkeit spenden und die Durchblutung fördern. 

- auch als Geschenk-Gutschein erhältlich - 

Tel.: (073 61) 94 93- 16 
www.limes-thermen.de Stadtwerke Aalen GmbH 

LIMES-THERMEN AALEN 
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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
Die Stadt Aalen] Tiefbauamt 
Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 07361 52-1332, 
Telefax: 07361 52-1903 | schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Los I: Belagssanierung in der Württemberger 
Straße von Haus Nr. 17 bis 27 und 

Los II: Neubau Gehweg in der Elchinger Straße 
und Ebnater Hauptstraße 

Ort der Ausführung: Aalen-Ebnat 

Art und Umfang der Leistung: 
Los I: Bitum. Tragschicht 

Asphaltfeinbelag 0/11 S 
Randsteinsatz 

Los II: Bitum. Tragschicht 
Asphaltfeinbelag 
Randsteinsatz 

Frist der Ausführung: Baubeginn: Los I: 
Los II: 

Bauende: Los I: 
Los II: 

ca. 20 m2 
ca. 825 m2 
ca. 40 m 
ca. 330 m2 
ca. 330 m2 
ca. 20 m 

Montag, 29. Juni 2009 
Montag, 20. Juli 2009 
Freitag: 24. Juli 2009 
Samstag, 29. August 2009 

J 

Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, Tiefbauamt, Zimmer 304 
unter der oben genannten Adresse ab Mittwoch, 20. Mai 2009 zu den üblichen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.45 
Uhr, Montag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 
8.30 bis 12 Uhr angefordert/eingesehen werden. 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: Für Los I und II je 5 Euro pro 
Exemplar des Leistungsverzeichnis, Diskette 2,50 Euro zuzüglich drei Euro bei 
Versand. Das Entgelt wird nicht zurück erstattet! 

Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an die Zentrale Bauverwaltung 
und Immobilien, Marktplatz 30, 4. Stock, Zimmer 403, 73430 Aalen, zu richten. 

Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 

Eröffnung der Angebote: Los I: Dienstag, 2. Juni 2009, 10.25 Uhr, Los II: 
Dienstag, 2. Juni 2009, 10.30 Uhr bei der Zentrale Bauverwaltung und Immobili¬ 
en, Rathaus, 4. Stock, Zimmer 416 

Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewährleis¬ 
tungsbürgschaft 3 % der Abrechnungssumme. 

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätz¬ 
lichen Vertragsbedingungen. Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die 
Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. 

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Los I und Los II: Freitag, 26. Juni 2009. 

Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regie¬ 
rungspräsidium Stuttgart, Postfach 800709, 70507 Stuttgart, Ruppmarmstraße 21, 
70565 Stuttgart 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG_| 
Die Stadt Aalen] Gebäudewirtschaft 
Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 07361 52-1342, 
Telefax: 07361 52-1922 | schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Hofherrnschule, Hofherrnstr. 37 + 41, 
73434 Aalen-Hofhermweiler 

Gebäude, An der Stadtkirche 23, 73430 Aalen 

Wohngebäude, Dorfmühle 11, 73432 Aalen- 
Unterkochen 
Gewerk: Heizung 

Los 1: Holherrnschule Austausch von 2 Gas-Wandheizgeräten, je 25 
kW, mit Abgasführung über Dach und inte¬ 
grierter Warmwasserbereitung. 

Los 2: An der Stadtkirche 23 Austausch von 3 Gas-Wandheizgeräten, je 25 
kW, mit Anschluss an Abgasanlage. 

Los 3: Dorfmühle 11 Austausch von 5 Gas-Wandheizgeräten, je 22 
kW, mit Anschluss an Abgasanlage und inte- 
grierterter Warmwasserbereitung. 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 13 Euro für zwei Leistungsver¬ 
zeichnisse. Im Preis sind drei Euro Porto enthalten. 

Beginn der Arbeiten: Losl: Kalenderwoche 30/2009 
Los 2: Kalenderwoche 31/2009 
Los 3: Kalenderwoche 30/2009 

Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. Die Verdingungsunterlagen können bei der 
Stadt Aalen, Gebäudewirtschaft, Zimmer 339, unter der oben genannten Adresse 
ab sofort angefordert/eingesehen/abgeholt werden. 

Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an die Zentrale Bauverwaltung 
und Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 403, 73430 Aalen zu richten. 

Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 

Eröffnung der Angebote: Dienstag, 2. Juni 2009, 10.35 Uhr, 4. Stock, Zimmer 
416, Marktplatz 30, Aalen. 

Sicherheiten: Vertragserfullungsbürgschaft fünf Prozent der Auftragssumme, Ge¬ 
währleistungsbürgschaft drei Prozent der Abrechnungssumme bei einer Auftrags¬ 
summe von über 40.000 Euro. 

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätz¬ 
lichen Vertragsbedingungen. Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die 
Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. 

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Donnerstag, 9. Juli 2009. 

Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regie¬ 
rungspräsidium Stuttgart, Postfach 800709, 70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 
70565 Stuttgart. 

Stadt Aalen 

Die Stadt Aalen (rund 67.000 Einwohner) sucht zum 1. Dezember 2009 

eine Amtsleiterin/einen Amtsleiter (Kennziffer 6009/1) 

für das Amt „Zentrale Bauverwaltung und Immobilien“. 

Dieses Amt erfüllt wichtige Querschnittsaufgaben für die technischen Ämter der 

Stadt Aalen. 

Es sind insbesondere folgende Aufgaben zugeordnet: 

* Finanzservice für die technischen Ämter, 

* Veranlagung der Erschließungs- und Abwasserbeiträge, 

* sämtliche VOB- und HOAI-Angelegenheiten, 

* die Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen in den Bereichen Straßen- 

und Wasserbau sowie Altlasten, 

* Abrechnung und Abwicklung von Maßnahmen der Stadtentwicklung und des 
Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum, 

* der gesamte Grundstücksverkehr der Stadt Aalen (Grunderwerb, Grundstücks¬ 
verkäufe, Grundstücksverwaltung). 

Für diese interessante und vielseitige Aufgabe suchen wir eine Diplom-Verwal¬ 
tungswirtin (FH) bzw. einen Diplom-Verwaltungswirt (FH). Gesucht wird eine 
zielstrebige Persönlichkeit, die sich durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität und Kreativität auszeiclmet. Darüber hinaus sollte die Bewerberin bzw. 
der Bewerber über Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Kontaktffeu- 
digkeit und Überzeugungskraft verfügen. Eine mehrjährige erfolgreiche Arbeit in 
einem oder mehreren der oben genannten Aufgabenbereiche wäre von Vorteil. 

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 14 ausgewiesen. Eine Beschäftigung auf 
Grundlage des TVöD ist ebenfalls möglich. 

Aalen liegt inmitten einer reizvollen Landschaft mit hohem Freizeitwert. Die Stadt 
hat ein vorbildliches Schulsystem sowie eine Hochschule für Wirtschaft und Tech¬ 

nik. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens Mitt¬ 
woch, 10. Juni 2009, an die Stadt Aalen, Personalamt, Postfach 1740 in 73430 

Aalen. 

Für Fragen steht Ihnen der derzeitige'Stelleninhaber, Karl Heinz Ballenberger, un¬ 
ter der Telefonnummer 07361 52-1404 zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur Stadt Aalen sind im Internet unter www.aalen.de er¬ 

hältlich. 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG_| 
Die Stadt Aalen] Gebäudewirtschaft 
Marktplatz 30 | 73430 Aalen | Telefon: 07361 52-1338, 
Telefax: 07361 52-1922 | schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Weitbrechtschule Wasseralfingen 
Metallbäuarbeiten 
zur Schaffung und Sicherung des 1 .Rettungsweges wird das Treppenhaus durch 
Metall-Glas-Elemente abgetrennt. 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 13 Euro für 2 Leistungsverzeich¬ 
nisse (LV). Im Preis sind 3 Euro Porto enthalten. 

Ausführungsbeginn: Kalenderwoche 33/2009 

Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. Die Verdingungsunterlagen können bei der 
Stadt Aalen, Gebäudewirtschaft, Zimmer 339, unter der oben genannten Adresse 
ab sofort angefordert/eingesehen/abgeholt werden. 

Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an die Zentrale Bauverwaltung 
und Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 403, 73430 Aalen zu richten. 

Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 

Eröffnung der Angebote: Dienstag, 16. Juni 2009, 10.20 Uhr, 4. Stock, Zimmer 
416, Marktplatz 30, Aalen. 

Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft fünf Prozent der Auftragssumme, 
Gewährleistungsbürgschaft drei Prozent der Abrechnungssumme bei einer Auf¬ 
tragssumme von über 40 000 Euro. 

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätz¬ 
lichen Vertragsbedingungen. Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die 
Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. ■ 

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Freitag, 10. Juli 2009 

Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regie¬ 
rungspräsidium Stuttgart, Postfach 800709, 70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 
70565 Stuttgart. 

GOA 1 

Abholtermine „Gelber Sack“ 

Bezirk 4a Hofen'Attenhofen 
Bezirk 4b Oberalfingen 
Bezirk 10 Waldhausen 
Bezirk 11 Ebnat 

Freitag, 29. Mai 2009 
Donnerstag, 28. Mai 2009 
Montag, 25. Mai 2009 
Montag, 25. Mai 2009 

Hausmüllabfuhr - Feiertagsbedingte Verschiebung 

Aufgrund von „Christi Himmelfahrt“ verschieben sich die Abfuhrtermine wie folgt: 

Bezirk Regulärer Neuer 
Abfuhrtermin Abfuhrtermin 

3 - Wasseralfingen-West Donnerstag, 21. Mai 09 Freitag, 22. Mai 2009 
7 - Pelzwasen / Pflaumbach Freitag, 22. Mai 2009 Montag, 25. Mai 2009 
3 - Dewangen Freitag, 22. Mai 2009 Montag, 25. Mai 2009 

Auflösung Standplatz Glas- und Weißblechcontainer 

Der Standplatz für die Glas- und Weißblechcontainer bei der Einfahrt Rathaustiefga¬ 
rage in Aalen wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Die Bürgerinnen und Bürger werden 
gebeten ihr Glas und Weißblech zu den nächstliegenden Containerstandplätzen, z.B. 
in der Friedhofstraße bei der Bohlschule zu bringen. 

WESTSTADTZENTRUM 

Aktuelles Programm 

Mittwoch, 20. Mai 2009 

Klappe zu und Action - Der Jugendtreff 
dreht einen Film. 
17.30 bis 20 Uhr 
Spieleabend 
Donnerstag, 21. Mai 2009 
16 bis 18 Uhr 
Sport gruppe 
15.30 bis 17 Uhr 

Schulprobleme? - Lemgruppe trifft sich 

Freitag, 22. Mai 2009 
16.30 bis 20 Uhr 
Offener Treff für alle Jugendlichen 
Dienstag, 26. Mai 2009 
16 bis 18 Uhr 
Sportgruppe 

Infos unter Telefon: 07361 924239. 

HAUS DER JUGEND" j 

Wöchentliches Programm 

Montag 
13 bis 17 Uhr | 10 bis 14 Jahre 
Offener Teenietreff 
14.30 bis 16.30 Uhr | 6 bis 9 Jahre 
Betreute Kindergruppe „Zipfelmütz“ 
17 bis 21 Uhr | ab 14 Jahre 
Jugendcafe mit der Streetworkerin 
Dienstag 
16 bis 20 Uhr | ab 10 Jahre 
Mädchencafe „Girls only“ 
Mittwoch 
13 bis 17 Uhr | 10 bis 14 Jahre 
Offener Teenietreff 
17 bis 21 Uhr 
Tanzworkshop für Tänzer only 
Donnerstag 
17 bis 21 Uhr | ab 14 Jahre 
Rockcafe für alle Rockmusikfans 
Freitag 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr | 7 bis 13 Jahre 
Töpfern 

Samstag, 30. Mai 2009 
Konzert mit Last Tiral and friends 

Infos unter Telefon: 07361 524970. 

SPERRMÜLLBÖRSE 1 

Zu verschenken: 
Kinderspielzeug; Babykleidung; ca.# 
Dachplatten, Telefon: 07 36 1 49991; 
Wohnzimmerschrank aus den 60er 
Jahren, Telefon: 0151 52529438; 
Röhrenbildschirm, AOC Spectrum 7, 
Telefon: 0162 1616189; 
Donaukies ca. 1 bis 2 m3, Telefon: 

07361 43740; 
Sommerreifen, 195/65 R15 und 205/60 

R15, Telefon: 07366 921677; 
Couchtisch, Telefon: 07361 68717; 
Batterieladegerät, 12V; Doppel-Stereo- 

Cassettendeck, Telefon: 07361 34155; 
60 Liter Mülltonne, Tel: 07 3 6 7 7654; 
Moll-Schreibtisch, weiß/rot, Telefon: 

07361 971303; 
Verschiedene Betten, Schränke, Tische 
Matratzen, Telefon: 0736 1 42750. 
Wenn auch Sie etwas zu verschenken 
haben, dann richten Sie Ihr Angebot 

bis Freitag, 10 Uhr an die Stadtverwal¬ 
tung Aalen, Telefon: 07361 52-1143. 
Nur Angebote aus dem Stadtgebiet 
Aalen werden veröffentlicht! Sie kön¬ 
nen Ihre Gegenstände auch über w"1*- 
aalen.de, Rubrik „Aalen“ melden. 

ALTPAPIERSAMMLUNGEN^] 

Straßensammlung 

Samstag, 23. Mai 2009 

Unterkochen I Narrenzunft Bärenfang® 

Bringsammlungen 

Samstag, 23. Mai 2009] 9 bis 12 Uhl 

Wasseralfingen | SV Wasseralfinge11' 

Parkplatz im Tal 

Dewangen | TSV Dewangen, AbtlT1^ 

ball - Containerstandplatz bei der 3A 
(Berger Weg) und beim Festplatz (R01 

feldstraße) 

VERLOREN - GEFUNDEN , J 

Verschiedene Fundsachen derOVA 
Aalen wie zum Beispiel: Geldbörsen, 
Handysocke, MP3-Player, Tupperdo* 
Uhr, Klamotten, Essen-Ausweis, MäfP ; 
chen, zwei Taschenrechner, Sportta¬ 

schen, Umhängetasche. 

Armbanduhr, Fundort: Aalen Metz?erel 
Engel; Mountainbike, Fundort: Aalen 

Ulmer Straße. 
Zu erfragen beim Fundamt Aale»' 

Telefon: 07361 52-1081 , 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Bebauungsplan 
Satzung über örtliche Bauvorschriften / Inkrafttreten - Röntgenstraße-Ost 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbands Abwasserklärwerk 
Niederalfingen Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes „Änderung der- 
Bebauungspläne Nr. 08-05,08-05/3 und 
08-05/4 im Bereich Röntgenstraße-Ost“ 
im Planbereich 08-05 in Aalen-West- 
stadt. Plan Nr. 08-05/5 vom 30. Sep¬ 
tember 2008 / 16. März 2009 und der 
Satzung über örtliche Bauvorschriften 
für den Bebauungsplanbereich Plan 
Nr. 08-05/5 
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches 
in der Fassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt (BGBl) I Seite 2414) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge¬ 
setzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I 
Seite 3316), § 74 der Landesbauordnung 
für Baden-Württemberg (LBO) in der 
Fassung vom 08. August 1995 (Gesetz¬ 
blatt (GBl) Seite 617) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14. Dezember 2004 
(GBl. Seite 895), § 4 der Gemeindeord¬ 
nung für Baden-Württemberg(GO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 
582, berichtigt Seite 698) zuletzt geän¬ 
dert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 
(GBl. S. 20), der BaunutzungsVerordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I Seite 132), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. 
IS. 466) und der Planzeichenverordnung 
(PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 
11991 Seite 58) hat der Gemeinderat der 
Stadt Aalen in öffentlicher Sitzung am 30. 
April 2009 die folgenden 

SATZUNGEN 

beschlossen: 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Be¬ 
bauungsplanes und der örtlichen Bau¬ 
vorschriften ergibt sich aus dem zeich¬ 
nerischen Teil des Bebauungsplanes vom 
30. September 2008 / 16. März 2009. 

§2 
Bestandteile der Satzungen 

1. Der Bebauungsplan (Stadtplanungs¬ 
amt / Stadtmessungsamt Aalen) be¬ 
steht aus dem 
* zeichnerischen Teil vom 30. Septem¬ 

ber 2008/ 16. März 2009 und 
* textlichen Teil vom 30. September 

2008/ 16. März 2009 ■ 
jeweils mit planungsrechtlichen Fest 
Setzungen gemäß § 9 BauGB. 

2. Die örtlichen Bauvorschriften gemäß 
§ 74 LBO bestehen aus dem 

Katholische Kirchen: 

Marienkirche: Do. (21.05. - Christi 
Himmelfahrt) 8.30 Uhr Öschprozession 
(findet bei jedem Wetter statt) Abgang 
beim Feldkreuz Osterbucher Steige, 10 
Uhr Eucharistiefeier an der Kolpinghütte 
-bei schlechtem Wetter: 10 Uhr Eucha¬ 
ristiefeier in der St.-Augustinus-Kirche, 
11.15 Uhr keine Eucharistiefeier, So. 
9 Uhr Eucharistiefeier (Kirchenchor), 
11.15 Uhr Eucharistiefeier-Kinderkirche 
im Gemeindehaus, 18 Uhr Kreuzwegan¬ 
dacht; St.-Augustinus-Kirche | Tri¬ 
umphstadt: Do. (21.05. - Christi Him¬ 
melfahrt) 18 Uhr Maiandacht, So. 19 Uhr 
Eucharstiefeier; St.-Elisabeth-Kirche | 
Grauleshof: Do. (21.05. Christi Himmel¬ 
fahrt) 10 Uhr Eucharistiefeier, So. 10 Uhr 
Eucharistiefeier; St.-Michaels-Kirche 

I Pelzwasen: So. 10.30 Eucharistiefeier 
Kroatisch/deutsch; Heilig-Kreuz-Kirche 
I Hüttfeld: Do. (21.05. Christi Himmel¬ 
fahrt) 8 Uhr Eucharistiefeier, 10.30 Uhr 
Lein Gottesdienst, So. kein Gottesdienst; 
Salvatorkirche: Do. (21.05. Christi Him¬ 
melfahrt) 10.30 Uhr Eucharistiefeier, So. 
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit italie- 
mscher Gemeinde - keine Kleine Kirche, 
18 Uhr Maiandacht; Peter- u. Paul-Kir- 
cbe | Heide: Sa. 18.30 Uhr Vorabend- 
Eucharistiefeier, Ostalbklinikum: Do. 
(2105. Christi Himmelfahrt) 9.15 Uhr 

* zeichnerischen Teil vom 30. Septem¬ 
ber 2008 / 16. März 2009 und 

* textlichen Teil vom 30. September 
2008/ 16. März 2009. 

§3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO 
handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO 
erlassenen bauordnungsrechtlichen Vor¬ 
schriften zuwiderhandelt. 

§4 
Inkrafttreten der Satzungen 

Der Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften treten mit der ortsüb¬ 
lichen Bekanntmachung nach § 10 Absatz 

.3 BauGB in Kraft. 

Durch diesen Bebauungsplan und die 
Satzung über örtliche Bauvorschriften 
werden folgende Bebauungspläne aufge¬ 
hoben, soweit diese vom Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Plan Nr. 08-05/5 
überlagert werden: 

* Bebauungsplan „Änderung des 
Bebauungsplanes 08-05 bezüglich 
der planungsrechtlichen Festset¬ 
zungen zu Gewerbegebieten“ (Plan 
Nr. 08-05/4) 

* Bebauungsplan „2. Änderung des Be¬ 
bauungsplanes südlich der Robert- 
Bosch-Straße und westlich der Os¬ 
terbucher Steige im Bereich der 
Siemensstraße und im östlichen 
Teil der Röntgenstraße - Gewerbege¬ 
biet Froschkrägel (Plan Nr. 08- 
05/3) 

* Bebauungsplan „Südlich der Robert- 
Bosch-Straße und westlich der Os¬ 
terbucher Steige“ (Plan Nr. 08-05). 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächen¬ 
nutzungsplan entwickelt und bedarf nicht 
der Genehmigung des Regierungsprä¬ 
sidiums Stuttgart gemäß § 10 Absatz 2 
BauGB. 
Der Bebauungsplan, die Begründung mit 
Grünordnung sowie die Satzung über ört¬ 
liche Bauvorschriften können während 
der Dienststunden beim Stadtplanungs¬ 
amt Aalen (Rathaus, 73430 Aalen, Markt¬ 
platz 30, 4. Stock) eingesehen werden. 
Jedennann kann über diesen Plan und 
dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 
Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 des BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge¬ 
setzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. 
I Seite 3316) über die fristgemäße Gel¬ 
tendmachung etwaiger Entschädigungs- 

Eucharistiefeier, So. . 9.15 Uhr Wortgot¬ 
tesdienst; St.-Bonifatius-Kirche | Hof¬ 
herrnweiler: Do. (21.05. - Christi Him¬ 
melfahrt) kein Gottesdienst; Sa. 18.30 Uhr 
Eucharistiefeier (Vorabendgottesdienst); 
St.-Thomas-Kirche | Unterrombach: 
Do. (21.05. - Cliristi Himmelfahrt) 10 Uhr 
Eucharistiefeier anschließend Prozession, 
So. 10 Uhr Eucharistiefeier. 

Evangelische Kirchen: 

Stadtkirche: So. 10 Uhr Gottesdienst; 
Johanneskirche: Sa. 19 Uhr Gottesdienst 
zum Wochenschluss, So. 8 Uhr Gottes¬ 
dienst; Markuskirche | Hüttfeld: So. 
10.30 Uhr Gottesdienst; Martinskirche 
| Pelzwasen: So. 10.30 Uhr Gottesdienst; 
Ostalbklinikum: So. kein Gottesdienst; 
Peter- u. Paul-Kirche: So. kein Got¬ 
tesdienst; Ev. freikirchliche Gemeinde 
(Baptisten) | Obere Wöhrstraße 27: So. 
10 Uhr Gottesdienst; Evangelisch-me- 
thodistische Kirche | Südlicher Stadt¬ 
graben 4: So. 10.15 Uhr Gottesdienst; 
Christuskirche | Unterrombach: Do. 
(21.05. - Christi Himmelfahrt) 10 Uhr 
Gottesdienst, So. 10 Uhr Gottesdienst; 
Martin-Luther-Saal | Hofherrnwei¬ 
ler: So. 9 Uhr Gottesdienst, Neuaposto¬ 
lische Kirche | Hopfenstraße. 32: Do. 
(21.05. - Christi Himmelfahrt) 9.30 Uhr 
Himmelfahrts-Gottesdienst, So. 9.30 Uhr 

Gottesdienst. 

ansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen Bebau¬ 
ungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hinge¬ 
wiesen. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, 
dass: 

*eine etwaige Verletzung von Ver¬ 
fahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt¬ 
temberg (GemO) oder von aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrens¬ 
vorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach § 4 Absatz 2 
GemO in dem dort bezeichneten 
Umfang unbeachtlich ist, wenn sie 
nicht schriftlich und unter Bezeich¬ 
nung des Sachverhaltes, der die Ver 
letzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres geltend gemacht worden 
sind; 

* eine etwaige beachtliche Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor¬ 
schriften gemäß § 214 Absatz 1 Satz 
1 Nummern 1-3 des Baugesetzbuches 
(BauGB), 

* eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Absatz 2 etwaige beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes 

* etwaige beachtliche Mängel des Ab¬ 
wägungsvorgangs gemäß § 214 Ab¬ 
satz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) 
und 

* etwaige beachtliche Fehler nach 
§ 214 Absatz 2a des Baugesetz¬ 
buches (BauGB) beim Zustandekom¬ 
men dieser Satzung nach § 215 Ab¬ 
satz 1 BauGB unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend ge¬ 
macht worden sind. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzule¬ 
gen. 
Die Unbeachtlichkeit der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
ist nicht gegeben, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung und 
die Bekanntmachung der Satzungen ver¬ 
letzt worden sind. 
Aalen, den 15. Mai 2009 
Bürgermeisteramt Aalen 
gez. 
Martin Gerlach 
Oberbürgermeister 

LOKALE AGENDA 21 

Tau sch ringt reffen 

Die Agendagruppe Tauschring Aalen trifft 
sich am Dienstag, 9. Juni 2009 um 19.30 
Uhr Zeit im DRK-Altenhilfezentrum 
„Wiesengrund“ in der Heinrich-Rieger- 
Straße 14 zum monatlichen Tauschring¬ 
treffen. Die „Tauschringler“ freuen sich 
über jedes neue Gesicht. 

HILFSDIENSTE ..........ü 
Malteser 

E rste-H ilf e-Le b rga ng 

Der Malteser Hilfsdienst e.V. veranstaltet 
am Freitag, 22 Mai 2009, von 18 bis 22 
Uhr und am Samstag, 23. Mai 2009, von 
8 bis 17 Uhr einen Erste-Hilfe-Lehrgang 
im Malteser-Zentrum, Gerokstraße 2, 
73431 Aalen. Der Lehrgang ist für alle 
Führerscheinklassen und für Betriebshel¬ 
fer geeignet. Die Kursgebühr beträgt 32 
Euro. Anmeldung unter Telefon: 07361 
9394-0 oder www.malteser-aalen.de. 

Beratungstage in Aalen: 

Dienstags | Landratsamt Aalen | 
Zimmer 335 | 3. Stock 

Die Kontaktstelle berät Frauen zu allen 
Bereichen des Berufslebens. Die Bera¬ 
tungsgespräche sind vertraulich und kos¬ 
tenlos. 

Anmeldung und Informationen bei der 
Kontaktstelle Frau und Beruf Ostwürt¬ 
temberg, Geschäftsstelle Ostalbkreis, 
montags bis freitags von 9 bis 11:30 Uhr, 
Ansprechpartnerin: Madeleine Kluge, 
Telefon: 07361 503-1761, E-Mail: frau- 
beruf@ostalbkreis.de 

Haushaltsjahr 2009 
Aufgrund von § 4 Abs. 3 i. V. mit § 81 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 
(Ges.Bl. S. 581), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.10.2008 (Ges.Bl. S. 343) 
ergeht folgende Bekanntmachung: 
I. Haushaltssatzung des Zweckver¬ 
bands Abwasserklärwerk Niederalfin¬ 
gen für das Haushaltsjahr 2009: 
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über 
Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. 
V. mit den §§ 81 und 79 der Gemeinde¬ 
ordnung für Baden-Württemberg i.d.F. 
vom 14.12.2004 (Ges.Bl. S. 581) und §5 
der Satzung des Zweckverbands hat die 
Verbandsversammlung folgende Haus¬ 
haltssatzung beschlossen: 

§1 
Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1. den Einnahmen und Ausgaben in 

Höhe von 1.729.100 € 
davon im 
Verwaltungshaushalt 1.449.100 € 
davon im 
Vermögenshaushalt 280.000 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen in Höhe von - 0 
für den Vermögenshaushalt 2009 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflich¬ 
tungsermächtigungen 
im Vermögenshaushalt 2009 
in Höhe von - 0 € 

§2 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
auf 200.000 € 
festgesetzt. 

§3 
Verbandsumlage 

Die Verbandsumlage nach dem Haus¬ 
haltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
vorläufig auf 1.102.000 € festgesetzt. Sie 
setzt sich zusammen aus der Umlage im 
Verwaltungshaushalt mit 876.700 € und 
der Vermögensumlage im Vermögens¬ 
haushalt mit 225.300 €. Sie wird nach den 
§§12 und 13 der Verbandssatzung auf die 
Verbandsgemeinden umgelegt, und zwar 
1. Umlage des Verwaltungshaushaltes 

2009 876.700 € 
2. Umlage des Vermögenshaushaltes 

2009 225.300 € 
Gesamtbetrag der Umlagen 

1.102.000 € 

3. Die Umlagen werden nach folgendem 
Schlüssel auf die Verbandsgemeinden 

Die Berufsberatung der Agentur für Ar¬ 
beit Aalen und die Arbeitsgemeinschaft 
zur Beschäftigungsfördenmg im Ostalb¬ 
kreis' (abo) bieten in den Pfingstferien 
gemeinsam Hilfen rund um das Thema 
Bewerbung und Vorstellung an. 

Die Veranstaltungen finden alle im Be¬ 
rufsinformationszentrum (BIZ) der 
Agentur für Arbeit, Julius-Bausch-Str. 
12, 73430 Aalen, statt. Aufgrund der 
begrenzten Teilnehmerzahl ist eine tele¬ 
fonische Anmeldung unter der Nummer: 
07361/575-170 erforderlich. 

* „Schriftliche Bewerbung“, Montag, 
25. Mai 2009, Dienstag, 2. Juni 2009 
und Freitag, 5. Juni 2009, jeweils ab 9 
Uhr. Dauer circa drei Stunden. Die 

Am Samstag, 20. Juni 2009, 10 bis 16 
Uhr, führt die Suchtberatungsstelle der 
Diakonie in Kooperation mit dem Sucht¬ 
beauftragten des Landkreises unter dem 
Titel "Streitkultur in der Familie - Kon¬ 
flikte lösen lernen" im Gästehaus „Grüner 
Pfad“ in Ruppertshofen ein Elternseminar 
zu Suchtvorbeugung durch. 

Die große Sehnsucht nach Harmonie 
verführt uns leicht dazu, Probleme oder 
Konflikte „unter den Teppich zu kehren“. 
Dieses Verhalten ist ebenso schädlich 
wie das andere Extrem: zwanghaft jeden 
Konflikt angehen zu müssen. Die vielen 
Verhaltensmöglichkeiten dazwischen ha¬ 
ben die wenigsten von uns gelernt und 

nach 13 i. V. mit § 12 Abs. 3 der Ver¬ 
bandssatzung umgelegt: 

3.1.Einwohner Stand 30.06.2008 
a) Stadt Aalen 
für Fachsenfeld 3 873 Ew 
für Wasseralfingen 12 418 Ew 
für Hofen 2 242 Ew 

18 533 Ew 
./. nicht angeschlossene Ew 

1 395 Ew 
17 138 Ew 

+ Zuschlag f. 
Industrie Wa. 1 750 Ew 

18 888 Ew 
Summe Aalen = 76,756 % 
b) Gemeinde Hüttlingen 5 792 Ew 

./. nicht angeschlossene 
Ew -72 Ew 

5 720 Ew 
Summe Hüttlingen = 23,244 % 

3.2; Aufteilung der Umlagen 
a) für Stadt Aalen 

1.102.000 €x 76,756% = 
845.851,12 € 

b) für Gemeinde Hüttlingen 
1.102.000 €x 23,244% = 
256.148,88 € 

Gesamtsumme aller Umlagen 
1.102.000,00 € 

Die endgültige Festsetzung der Verbands¬ 
umlage erfolgt nach Feststellung des 
tatsächlichen Jahresaufwands 2009. Auf 
die Umlageanteile werden bis zum In¬ 
krafttreten der jeweiligen Haushaltssat¬ 
zung Abschlagszahlungen in Höhe von 
% des.jeweiligen Voqahresbetrages zum 
10.01., 10.04., 10.07. und 10.10.2009 
erhoben (§ 12 Abs. 5 Verbandssatzung). 
II. Das Regierungspräsidium Stutt¬ 
gart hat mit Erlass vom 05.05.2009, 
Az.: 14-2207.-521/09/AWK Niederal¬ 
fingen gemäß § 28 Abs. 1 GKZ i.V.m. § 
121 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung bestätigt. Ge¬ 
nehmigungspflichtige Bestandteile sind 
nicht enthalten. 
Die Haushaltssatzung 2009 mit Haus¬ 
haltsplan ist vom 22.05. bis 02.06.2009, 
ausgenommen Samstag, Sonntag und Fei¬ 
ertag, während der üblichen Dienstzeiten 
auf dem Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 
3. OG Zimmer 319 und auf dem Rathaus 
Hüttlingen, Zimmer 24, zur Einsichtnah¬ 
me öffentlich ausgelegt. 

Ausgefertigt 
Aalen, 8. Mai 2009 
gez. 
Gerlach 
Verbandsvorsitzender 

Teilnehmer erstellen jeweils eine in¬ 
dividuelle Bewerbung und bringen dazu 
bitte ihre vollständigen Bewerbungsun¬ 
terlagen mit. 

*„Das Vorstellungsgespräch“ - Dienstag, 
26. Mai 2009, Donnerstag, 28. Mai 
2009, Mittwoch, 3. Juni 2009 und Don¬ 
nerstag 4. Juni 2009 jeweils ab 9 Uhr. 
Dauer circa 3 Stunden . Die Teilnehmer 
erhalten wertvolle Tipps, lernen Tricks 
und Kniffe kennen, wie sie sich, ihre 
Stärken und ihre Persönlichkeit in den 
verschiedenen Phasen des Bewer¬ 
bungsgesprächs professionell verkau¬ 
fen können. 

Weitere Angebote finden Sie im Internet 
unter www.arbeitsagentur.de/aalen: 

ausprobieren können. Dabei wissen wir: 
Nicht der Konflikt ist das Problem, son¬ 
dern die mangelnde Fähigkeit, mit ihm 
umzugehen. 

Dieser Workshop soll interessierten Eltern 
die Möglichkeit bieten, sich über ihren 
Umgang mit Konflikten klarer zu werden 
und weiterführendes Übungsmaterial zur 
Konfliktbewältigung kennen zu lernen. 
Der Teilnahme-Beitrag beträgt 25 Euro. 

Anmeldungen nimmt ab sofort entgegen: 
Landratsamt Ostalbkreis, Beauftragter 
für Suchtprophylaxe, Stuttgarter Str. 41, 
73430 Aalen, Telefon: 07361 503 471" 

i 

FRAUEN 

Montag, 25. Mai 2009 |19 Uhr | Torhaus | Paul-Ulmschneider-Saal 

Frau des Monats „Die Lust der Frauen, Politik zu machen“ - 90 Jahr Frauen- 
"ahlrecht. Vortrag anlässlich der Kommunalwahlen am 7. Juni 2009 mit Dr. Antje 
Schrupp. 

GOTTESDIENSTE 

Bewerbungen erstellen und Vorstellungsgespräche üben: 

Ekernseminär zur Suchtvorbeugung. 


